
  
Synopse Beilage 1 zur Botschaft 24.293 
 (24.14) 
Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW); Änderung; 2. Beratung 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Gesetz 
über die Berufs- und Wei-
terbildung (GBW) 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 422.200 (Ge-
setz über die Berufs- und Wei-
terbildung [GBW] vom 6. März 
2007) (Stand 1. Juli 2024) wird 
wie folgt geändert: 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  3 
Ziele und Wirkungen 

§  3 Abs. 2    

2 Sie soll insbesondere 2 Sie soll insbesondere    

f) die Bildungschancen aus-
gleichen und zur tatsächli-
chen Gleichstellung von 
Frau und Mann beitragen, 

f) (geändert) die Bildungs-
chancen ausgleichen […] , 
zur tatsächlichen Gleich-
stellung von Frau und 
Mann beitragen, die Be-
nachteiligungen von Men-
schen mit Behinderungen 
beseitigen sowie die Chan-
cengleichheit und Integra-
tion von Ausländerinnen 
und Ausländern fördern, 

   

§  5 
Leistungsvereinbarungen 

§  5 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert) 
[…] Leistungsverträge (Über-
schrift geändert) 

   

1 Der Kanton kann zur Wahr-
nehmung der Aufgaben in der 
Berufs- oder Weiterbildung 
Leistungsvereinbarungen ab-
schliessen. Diese umfassen in 
der Regel mehrjährige Rah-
menverträge und jährliche 
Leistungsverträge. 

1 Der Kanton kann zur Wahr-
nehmung der Aufgaben in der 
Berufs- oder Weiterbildung […] 
Leistungsverträge abschlies-
sen. Diese umfassen in der 
Regel mehrjährige […] Rah-
men- und […] Jahresverträge. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Die Leistungsvereinbarungen 
regeln insbesondere Inhalt und 
Qualität des Angebots, Quali-
tätssicherung und Qualitäts-
entwicklung, Abteilungsgrös-
sen in der beruflichen Grund-
bildung, Mitwirkung bei Qualifi-
kationsverfahren, Verantwort-
lichkeiten der Beteiligten, Re-
chenschaftslegung sowie Leis-
tungsabgeltung. 

2 Die […] Leistungsverträge re-
geln insbesondere Inhalt und 
Qualität des Angebots, Quali-
tätssicherung und Qualitäts-
entwicklung, Abteilungsgrös-
sen in der beruflichen Grund-
bildung, Mitwirkung bei Qualifi-
kationsverfahren, Verantwort-
lichkeiten der Beteiligten, Re-
chenschaftslegung sowie Leis-
tungsabgeltung. 

   

3 Der Regierungsrat legt Leis-
tungsvereinbarungsperioden, 
Kontrollverfahren und Finan-
zierungsgrundsätze fest. 

3 Der Regierungsrat […] regelt 
durch Verordnung Leistungs-
vertragsperioden, Controlling 
und Finanzierungsgrundsätze 
[…] . 

   

4 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport schliesst für 
den Kanton die Leistungsver-
einbarungen ab. 

4 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport schliesst für 
den Kanton die […] Leistungs-
verträge ab. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  7 
Vorbereitung auf die berufliche 
Grundbildung 

§  7 Abs. 1bis (neu)    

 1bis Der Kanton kann Angebote 
zur Vorbereitung auf die beruf-
liche Grundbildung für Erwach-
sene mit individuellen Bil-
dungsdefiziten führen oder för-
dern, die wesentliche Teile 
oder die gesamte obligatori-
sche Schulzeit nicht in der 
Schweiz absolvierten. 

   

§  9 
Lernende mit besonderen bil-
dungsrelevanten Bedürfnissen 

§  9 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 
Lernende mit besonderen bil-
dungsrelevanten Bedürfnissen 
oder Begabungen (Über-
schrift geändert) 

   

1 Für Lernende mit besonde-
ren bildungsrelevanten Bedürf-
nissen kann der Kanton ein 
geeignetes, begabungsorien-
tiertes oder nicht berufsspezifi-
sches Angebot fördern oder 
führen. 

1 Für Lernende mit besonde-
ren bildungsrelevanten Bedürf-
nissen oder Begabungen kann 
der Kanton ein geeignetes […] 
Angebot fördern oder führen. 

   

2 Der Kanton kann insbeson-
dere folgende Angebote vorse-
hen: 

2 Der Kanton kann insbeson-
dere folgende Angebote vorse-
hen: 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

d) Ausstellung eines Kompe-
tenznachweises bei nicht 
bestandenem Qualifikati-
onsverfahren. 

d) (geändert) Ausstellung ei-
nes Kompetenznachwei-
ses bei nicht bestandenem 
Qualifikationsverfahren 
[…] , 

   

 e) (neu) Begabtenförderung.    

§  11 
Aufsicht 

§  11 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben) 

   

1 Die Aufsicht im Sinne von 
Art. 24 BBG über die Ange-
bote der Bildung in beruflicher 
Praxis wird durch das 
Berufsinspektorat und von ihm 
beigezogene Fachpersonen 
wahrgenommen. 

1  […] Das Departement Bil-
dung, Kultur und Sport führt 
die Aufsicht […] über die […] 
Anbieter der […] beruflichen 
Grundbildung gemäss 
Art. 24 BBG. Bei Bedarf kön-
nen externe Fachpersonen 
[…] beigezogen werden. 

   

2 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport beaufsichtigt 
die schulischen Angebote. 

2 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  12 
Bildungsbewilligung 

§  12 Abs. 2 (geändert)    

2 Die Berufsbildungsbewilli-
gung wird erteilt, wenn die 
bundesrechtlichen Anforderun-
gen an die Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner sowie an die 
betrieblichen Ausbildungsin-
halte erfüllt sind und eine an-
gemessene, berufsfeldge-
rechte Infrastruktur vorhanden 
ist. 

2 Die […] Bildungsbewilligung 
wird erteilt, wenn die bundes-
rechtlichen Anforderungen an 
die Berufsbildnerinnen und […] 
-bildner sowie an die betriebli-
chen Ausbildungsinhalte erfüllt 
sind und eine angemessene, 
berufsfeldgerechte Infrastruk-
tur vorhanden ist. 

   

2.2.2. Öffentliche Anbieter der 
schulischen Bildung: Berufs-
fachschule, Berufsmaturitäts-
ausbildung und Fachkurse 

Titel nach § 12 (geändert) 
2.2.2. Öffentliche […] Berufs-
fachschulen 

   

§  13 
Standort 

§  13 Abs. 1 (geändert)    

1 Der Grosse Rat entscheidet 
im Rahmen der kantonalen 
Richtplanung gemäss § 9 
Abs. 4 des Gesetzes über 
Raumplanung, Umweltschutz 
und Bauwesen (Baugesetz, 
BauG) vom 19. Januar 1993 1) 
über die Standorte der Berufs-
fachschulen. 

1 Der Grosse Rat entscheidet 
im Rahmen der kantonalen 
Richtplanung gemäss § 9 
Abs. 4 des Gesetzes über […] 
Raumentwicklung und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 
19. Januar 1993 2) über die 
Standorte der Berufsfachschu-
len. 

   

 
1) SAR 713.100 
2) SAR 713.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de


- 7 - 
 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  17a (neu) 
Schuljahr und Schulferien 

   

 1 Beginn und Ende des Schul-
jahrs sowie die Schulferien 
richten sich nach den Bestim-
mungen für die Volksschule. 
Aus wichtigen Gründen kann 
das Departement Bildung, Kul-
tur und Sport Abweichungen 
bewilligen. 

   

 §  17b (neu) 
Unterricht, Lehrpläne und Pro-
motionen 

§  17b Abs. 1 (geändert)   

 1 Der allgemeinbildende und 
berufskundliche Unterricht, die 
Lehrpläne sowie die Promotio-
nen richten sich nach dem 
Bundesrecht. 

1 Der allgemeinbildende und 
berufskundliche Unterricht, der 
Sportunterricht, die Lehrpläne 
sowie die Promotionen richten 
sich nach dem Bundesrecht. 

  

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung ergänzende 
Inhalte, die vom Bundesrecht 
den Kantonen zur Regelung 
überlassen werden. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  18 
Berufsmaturität, Fachkurse 

§  18 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 
Berufsmaturität […]  (Über-
schrift geändert) 

   

1 Berufsmaturitätsausbildun-
gen und Fachkurse werden in 
der Regel an öffentlichen Be-
rufsfachschulen angeboten. 

1 Berufsmaturitätsausbildun-
gen […] werden in der Regel 
an öffentlichen Berufsfach-
schulen angeboten. 

   

2 Der Regierungrat regelt Auf-
nahme, Unterricht, Abschluss, 
Organisation und Zuständig-
keiten. 

2 Der […] Regierungsrat regelt 
durch Verordnung Aufnahme, 
Unterricht, Abschluss, Organi-
sation und Zuständigkeiten. 

   

 §  18a (neu) 
Frei-, Fach- und Stützkurse 

   

 1 Frei-, Fach- und Stützkurse 
werden in der Regel an öffent-
lichen Berufsfachschulen an-
geboten. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung das Ange-
bot und die Teilnahmevoraus-
setzungen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  21 
Informationsaustausch 

§  21 Abs. 1 (geändert)    

1 Organe der öffentlichen Be-
rufsfachschulen und Lehrper-
sonen sowie Lehrbetriebe sind 
zur gegenseitigen Information 
über die schulischen Leistun-
gen und das Verhalten der 
Lernenden berechtigt und ver-
pflichtet. 

1 Organe der öffentlichen Be-
rufsfachschulen und Lehrper-
sonen sowie […] die Anbieter 
der Bildung in beruflicher Pra-
xis sind zur gegenseitigen In-
formation über die schulischen 
Leistungen und das Verhalten 
der Lernenden berechtigt und 
verpflichtet. 

   

§  22 
Disziplinarmassnahmen 

§  22 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 

   

1 Bei schweren Verstössen ge-
gen die Schulvorschriften kann 
die Schulleitung nach Rück-
sprache mit dem Lehrbetrieb 
eine bis 6 Wochen befristete 
Wegweisung von der Schule 
oder das Departement Bil-
dung, Kultur und Sport einen 
Schulwechsel verfügen. 

1 Bei schweren Verstössen ge-
gen die Schulvorschriften kann 
die Schulleitung nach Rück-
sprache mit dem […]  Anbieter 
der Bildung in beruflicher Pra-
xis eine bis 6 Wochen befris-
tete Wegweisung von der 
Schule oder das Departement 
Bildung, Kultur und Sport ei-
nen Schulwechsel verfügen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Bei besonders schweren 
Verstössen gegen die Schul-
vorschriften kann das Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport 
nach Rücksprache mit dem 
Lehrbetrieb die definitive Weg-
weisung von der Schule verfü-
gen. 

2 Bei besonders schweren 
Verstössen gegen die Schul-
vorschriften kann das Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport 
nach Rücksprache mit dem 
[…]  Anbieter der Bildung in 
beruflicher Praxis die definitive 
Wegweisung von der Schule 
verfügen. 

   

§  23 
Überbetriebliche Kurse und 
vergleichbare Angebote 

§  23 Abs. 4 (neu)    

 4 Die Kursleitung kann Diszipli-
narmassnahmen anordnen, 
wenn Lernende gegen Kurs-
vorschriften verstossen. § 22 
gilt sinngemäss. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  26 
Anerkennung und Mitwir-
kungspflicht 

§  26 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert) 

   

1 Private Anbieter, die Ler-
nende auf das Qualifikations-
verfahren zum eidgenössi-
schen Fähigkeitszeugnis, eid-
genössischen Berufsattest 
oder zur eidgenössischen Be-
rufsmaturität vorbereiten, be-
dürfen einer Anerkennung 
durch das Departement Bil-
dung, Kultur und Sport, sofern 
sie nicht in mindestens einem 
anderen Kanton anerkannt 
sind. 

1  […] Bildungsgänge privater 
Anbieter, die Lernende auf das 
Qualifikationsverfahren zum 
eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis, eidgenössischen 
Berufsattest oder zur eidge-
nössischen Berufsmaturität 
vorbereiten, bedürfen einer 
Anerkennung durch das De-
partement Bildung, Kultur und 
Sport […] . 

   

2 Die Anerkennung wird erteilt, 
wenn die bundesrechtlichen 
Anforderungen an die Lehr-
kräfte sowie an die Berufsbild-
nerinnen beziehungsweise Be-
rufsbildner und die Ausbil-
dungsinhalte erfüllt werden 
und ein Qualitätsmanagement-
konzept vorliegt. 

2 Die Anerkennung des Bil-
dungsgangs wird erteilt, wenn 
die bundesrechtlichen Anfor-
derungen an die […] Lehrper-
sonen sowie an die Berufsbild-
nerinnen beziehungsweise Be-
rufsbildner und die Ausbil-
dungsinhalte erfüllt werden 
und ein Qualitätsmanagement-
konzept vorliegt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  28 
Anerkennung 

§  28 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben) 
[…] Aufsicht (Überschrift ge-
ändert) 

   

1 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport anerkennt öf-
fentliche und private höhere 
Fachschulen. 

1 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport […]  übt die 
Aufsicht über die öffentlichen 
und […] privaten höheren 
Fachschulen aus, soweit sie 
eidgenössisch anerkannte Bil-
dungsgänge anbieten. 

   

2 Die Anerkennung wird erteilt, 
wenn mindestens ein eidge-
nössisch anerkannter oder 
kantonaler Bildungsgang an-
geboten wird, die Qualitätsent-
wicklung sowie im Gesund-
heits- und Sozialwesen der 
Gesundheits- und Präventi-
onsdienst sichergestellt sind. 
Die Anerkennung in mindes-
tens einem anderen Kanton 
gilt auch im Kanton Aargau. 

2 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  44 
Rückforderung und Anpas-
sung des Pauschalbeitrags 

§  44 Abs. 1 (geändert)    

1 Der Kanton kann die Beiträge 
ganz oder teilweise zurückfor-
dern oder künftige Beiträge 
kürzen, wenn die in den Leis-
tungsvereinbarungen festge-
legten Leistungen nicht oder 
ungenügend erbracht worden 
sind. Eine Kompensation über 
eine entsprechende Erhöhung 
der Gemeindebeiträge ist nicht 
zulässig. 

1 Der Kanton kann die Beiträge 
ganz oder teilweise zurückfor-
dern oder künftige Beiträge 
kürzen, wenn die in den […] 
Leistungsverträgen festgeleg-
ten Leistungen nicht oder un-
genügend erbracht worden 
sind. Eine Kompensation über 
eine entsprechende Erhöhung 
der Gemeindebeiträge ist nicht 
zulässig. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  46b (neu) 
Finanzbeschlüsse für Bauvor-
haben kantonaler Schulen 

   

 1 Der Grosse Rat ist endgültig 
zuständig für Ausgabenbe-
schlüsse ab Fr. 5 Mio. für Bau-
vorhaben und der dafür not-
wendigen Grundstücksge-
schäfte sowie Mieten folgen-
der kantonaler Schulen: 

   

 a) Kantonale Schule für Be-
rufsbildung in Aarau, Ba-
den, Rheinfelden und 
Wohlen, 

   

 b) Landwirtschaftliches Zent-
rum Liebegg in Gränichen. 

   

 2 Der Regierungsrat bewilligt 
Verpflichtungskredite für Vor-
haben gemäss Absatz 1 bis 
Fr. 5 Mio. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  47 
Pauschalbeitrag 

§  47 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (aufgehoben) 

   

1 Der Pauschalbeitrag des 
Kantons für die gemäss § 15 
bezeichneten Berufsfachschu-
len ergibt sich aus der Multipli-
kation der Anzahl Lernenden 
in aargauischen Lehrverhält-
nissen mit der Pflichtlektionen-
pauschale und einer durch-
schnittlichen Jahrespflichtlekti-
onenzahl für jede Lernende 
beziehungsweise jeden Ler-
nenden. Dasselbe gilt in Be-
zug auf Lernende mit Wohn-
sitz im Kanton Aargau, die ein 
Angebot der Vorbereitung auf 
die berufliche Grundbildung, 
einen Lehrgang zur Vorberei-
tung auf die eidgenössische 
Berufsmaturität für gelernte 
Berufsleute (BM II) oder einen 
Lehrgang der beruflichen 
Grundbildung für Erwachsene 
(Nachholbildung) an einer ge-
mäss § 15 bezeichneten Be-
rufsfachschule nutzen. 

1 Der Pauschalbeitrag des 
Kantons für die gemäss § 15 
bezeichneten Berufsfachschu-
len ergibt sich aus der Multipli-
kation der Anzahl Lernenden 
[…] mit der Pflichtlektionen-
pauschale und einer durch-
schnittlichen Jahrespflichtlekti-
onenzahl für jede Lernende 
beziehungsweise jeden Ler-
nenden […] . 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Der Regierungsrat regelt 
Auszahlungsmodalitäten und 
Berechnung der durchschnittli-
chen Jahrespflichtlektionen-
zahl in den verschiedenen Bil-
dungsgängen der beruflichen 
Grundbildung und Vorberei-
tung auf die berufliche Grund-
bildung. 

2 Der Regierungsrat regelt […] 
durch Verordnung die […] Ein-
zelheiten zur Ermittlung des 
Pauschalbeitrags sowie für fol-
gende Angebote: 

   

 a) (neu) Vorbereitung auf die 
berufliche Grundbildung, 

   

 b) (neu) berufliche Grundbil-
dung, 

   

 c) (neu) Lehrgang zur eidge-
nössischen Berufsmaturität 
für gelernte Berufsleute 
(BM II), 

   

 d) (neu) berufliche Grundbil-
dung für Erwachsene 
(Nachholbildung), 

   

 e) (neu) Repetierende in den 
vorgenannten Angeboten. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

3 Der Regierungsrat kann für 
bestimmte kantonale Ange-
bote Ausnahmen von der Be-
rechnung des Pauschalbei-
trags vorsehen, namentlich für 
die Berufsfachschulen an stati-
onären Einrichtungen und An-
stalten, für die Handelsmittel-
schulen und für die Vorberei-
tung auf die berufliche Grund-
bildung. 

3 Aufgehoben.    

§  49 
Gemeindebeiträge bei inner-
kantonalem Schulbesuch 

§  49 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 1bis (geändert), 
Abs. 1ter (neu) 

   

1 Die Wohnsitzgemeinden der 
Lernenden in aargauischen 
Lehrverhältnissen bezahlen für 
deren innerkantonalen Schul-
besuch einen Gemeindebei-
trag. Dieser deckt die aufgrund 
der Kosten- und Leistungs-
rechnung ermittelten Betriebs-
kosten des dem Rechnungs-
jahr vorausgehenden Jahres, 
abzüglich des Kantonsbei-
trags, weiterer Einnahmen und 
zuviel erwirtschafteten Betrieb-
süberschüssen gemäss § 50a. 

1 Die Wohnsitzgemeinden der 
Lernenden in aargauischen 
Lehrverhältnissen bezahlen für 
deren innerkantonalen Schul-
besuch einen Gemeindebei-
trag. Dieser deckt die […] vo-
raussichtlichen Betriebskosten 
[…] gemäss dem […] vom 
Schulvorstand genehmigten 
Budget, abzüglich des Kan-
tonsbeitrags, weiterer Einnah-
men und zuviel erwirtschafte-
ten Betriebsüberschüssen ge-
mäss § 50a. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

1bis Für die Verzinsung der 
Amortisationskosten für gross-
zyklische Sanierungen sowie 
für Neu- und Umbauten ist der 
am 30. Juni des Rechnungs-
jahres geltende Zinsfuss der 
AKB für Darlehen an öffent-
lich-rechtliche Körperschaften 
abzüglich 0,25 Prozentpunkte 
massgebend. 

1bis Für die Verzinsung der 
Amortisationskosten für gross-
zyklische Sanierungen sowie 
für Neu- und Umbauten ist der 
am 30. Juni des Rechnungs-
jahres geltende […] Hypothe-
karische Referenzzinssatz des 
Bundesamtes für […] Woh-
nungswesen (BWO) abzüglich 
0,25 Prozentpunkte massge-
bend. 

   

 1ter Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Verzin-
sung mit einem vergleichbaren 
Instrument, sollte der Hypothe-
karische Referenzzinssatz 
nicht mehr geführt werden. 

   

§  50a 
Überschüsse und Fehlbeträge 

§  50a Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

2 Der Rücklagenfonds wird mit 
Betriebsüberschüssen geäuf-
net. Er darf höchstens 10 % 
der sich aus der Kosten- und 
Leistungsrechnung ergeben-
den Schulbetriebskosten der 
beruflichen Grundbildung be-
tragen. Darüber hinausge-
hende Überschüsse sind im 
Folgejahr vom Gemeindebei-
trag abzuziehen. 

2 Der Rücklagenfonds wird mit 
Betriebsüberschüssen geäuf-
net. Er darf höchstens […] 
30 % der sich aus der Kosten- 
und Leistungsrechnung erge-
benden, jährlichen Schulbe-
triebskosten der beruflichen 
Grundbildung betragen. Dar-
über hinausgehende Über-
schüsse sind im Folgejahr vom 
Gemeindebeitrag abzuziehen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

3 Fehlbeträge sind mit den Mit-
teln des Rücklagenfonds zu 
decken. Bei wiederholten Be-
triebsdefiziten sind in der Leis-
tungsvereinbarung geeignete 
Massnahmen festzuhalten. 

3 Fehlbeträge sind mit den Mit-
teln des Rücklagenfonds zu 
decken. Bei wiederholten Be-
triebsdefiziten sind […] im 
Leistungsvertrag geeignete 
Massnahmen festzuhalten. 

   

§  54 
Kantonsbeitrag 

§  54 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 6 (geändert) 

   

1 Der Kanton gewährt Bei-
träge an grosszyklische Sanie-
rungen, an Neu- und Umbau-
ten sowie an Mieten von öf-
fentlichen Berufsfachschulen. 

1 Der Kanton gewährt Bei-
träge an grosszyklische Sanie-
rungen, an Neu- und Umbau-
ten sowie an Mieten von öf-
fentlichen Berufsfachschulen 
gemäss § 15 GBW. 

   

6 Der Regierungsrat bewilligt 
Verpflichtungskredite für 
grosszyklische Sanierun-
gen sowie für Neu- und Um-
bauten beziehungsweise für 
Mieten bis zu einer Kreditkom-
petenzsumme von Fr. 5 Mio. 

6 Der […] Grosse Rat ist end-
gültig zuständig für […] Ausga-
benbeschlüsse ab Fr. 5 Mio. 
für […]  Baubeiträge und […] 
der dafür notwendigen Grund-
stücksgeschäfte sowie Mieten. 
Der Regierungsrat bewilligt 
Verpflichtungskredite für ent-
sprechende Vorhaben bis […] 
Fr. 5 Mio. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  58 
Kantonsbeiträge 

§  58 Abs. 1 (geändert)    

1 Der Kanton leistet Beiträge 
gemäss Leistungsvereinbarun-
gen an kantonale und ausser-
kantonale Lehrwerkstätten, an 
Anbieter von überbetrieblichen 
Kursen oder vergleichbaren 
Angeboten, an durchführende 
Organisationen von Kursen 
zur Bildung von Berufsbil-
dungsverantwortlichen, an In-
ternate sowie an kantonale 
und interkantonale Konferen-
zen. 

1 Der Kanton leistet Beiträge 
gemäss […] Leistungsverträ-
gen an kantonale und ausser-
kantonale Lehrwerkstätten, an 
Anbieter von überbetrieblichen 
Kursen oder vergleichbaren 
Angeboten, an durchführende 
Organisationen von Kursen 
zur Bildung von Berufsbil-
dungsverantwortlichen, an In-
ternate sowie an kantonale 
und interkantonale Konferen-
zen. 

   

§  60 
Kantonsbeiträge 

§  60 Abs. 2 (geändert)    

2 Der Kanton kann im Rahmen 
der bewilligten Kredite Bei-
träge an anerkannte höhere 
Fachschulen ausrichten, so-
weit hierfür eine Leistungsver-
einbarung abgeschlossen 
wurde. 

2 Der Kanton kann im Rahmen 
der bewilligten Kredite Bei-
träge an anerkannte höhere 
Fachschulen ausrichten, so-
weit hierfür […] ein Leistungs-
vertrag abgeschlossen wurde. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  63 
Kantonsbeiträge für Projekte 
und besondere Leistungen 

§  63 Abs. 1    

1 Der Kanton entrichtet Bei-
träge für 

1 Der Kanton entrichtet Bei-
träge für 

   

b) besondere Leistungen im 
öffentlichen Interesse, na-
mentlich 

b) besondere Leistungen im 
öffentlichen Interesse, na-
mentlich 

   

2. Angebote für Lernende 
mit besonderen bil-
dungsrelevanten Be-
dürfnissen, 

2. (geändert) Angebote 
für Lernende mit be-
sonderen bildungsrele-
vanten Bedürfnissen 
oder Begabungen, 

   

4. Massnahmen zur För-
derung der tatsächli-
chen Gleichstellung 
von Frau und Mann in 
der Berufs- und Wei-
terbildung, 

4. (geändert) Massnah-
men in der Berufs- und 
Weiterbildung zur För-
derung der tatsächli-
chen Gleichstellung 
von Frau und Mann 
[…] , zur Beseitigung 
der […] Benachteili-
gungen von Menschen 
mit Behinderungen so-
wie zur Förderung der 
Chancengleichheit und 
[…] Integration von 
Ausländerinnen und 
Ausländern, 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

9. Angebote privater oder 
öffentlicher Anbieter 
mit Leistungsvereinba-
rung. 

9. (geändert) Angebote 
privater oder öffentli-
cher Anbieter mit […] 
Leistungsvertrag. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 Titel nach § 64 (neu) 
8bis. Bearbeitung und Bekannt-
gabe von Personendaten 

   

 §  64a (neu) 
Bearbeitung von Personenda-
ten 

   

 1 Die Anbieter der beruflichen 
Grundbildung, die Organisatio-
nen der Arbeitswelt, die mit 
der Durchführung des Qualifi-
kationsverfahrens Beauftrag-
ten, die Anbieter der Höheren 
Berufsbildung und Weiterbil-
dung sowie das Departement 
Bildung, Kultur und Sport bear-
beiten Personendaten von Ler-
nenden oder Studierenden, 
einschliesslich besonders 
schützenswerter Personenda-
ten, soweit dies zur Erfüllung 
der gesetzlichen und insbe-
sondere der folgenden Aufga-
ben erforderlich ist: 

   

 a) Organisation und Administ-
ration, 

   

 b) Beurteilung der Leistung 
und des Verhaltens, 

   

 c) Nachteilsausgleich und 
fachkundige individuelle 
Begleitung, 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 d) Organisation und Durch-
führung von überbetriebli-
chen Kursen und Schulan-
lässen, 

   

 e) Bearbeitung von Gesu-
chen betreffend Absenzen, 
Dispensationen und Ur-
laube, 

   

 f) Anordnung von Disziplinar-
massnahmen, 

   

 g) Genehmigung von Lehr-
verträgen sowie Meldung 
von Praktika in Bildungs-
gängen der Mittelschulen, 

   

 h) Vorbereitung und Durch-
führung des Qualifikations-
verfahrens, 

   

 i) Prämierung und Ehrung 
von Absolventinnen und 
Absolventen, 

   

 j) Durchführung der Nachhol-
bildung und der Validie-
rung nicht formal erworbe-
ner Bildung, 

   

 k) Unterstützungsmassnah-
men für Lernende vor und 
während der Berufsbil-
dung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

  § 64b wird aus systematischen  
Gründen für die 2. Beratung  
eingeschoben. 

  

  §  64b (neu) 
Bild-, Ton- und Videoaufnah-
men 

  

  1 Die Anbieter der beruflichen 
Grundbildung, die Organisatio-
nen der Arbeitswelt, die mit 
der Durchführung des Qualifi-
kationsverfahrens Beauftrag-
ten sowie die Anbieter der Hö-
heren Berufsbildung und Wei-
terbildung können im Unter-
richt und im Qualifikationsver-
fahren Bild-, Ton- und Video-
aufnahmen von Lernenden 
oder Studierenden vorneh-
men, soweit sie der individuel-
len Förderung, Lernstandser-
hebung, Leistungsbeurteilung 
oder der Lehrpersonenausbil-
dung dienen und die Betroffe-
nen vorgängig über Ziel und 
Zweck sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen infor-
miert wurden. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

  2 Die Aufnahmen sind wie folgt 
zu löschen: 

  

  a) individuelle Förderung und 
Lernstandserhebung: nach 
Auswertung und Bespre-
chung mit den Lernenden 
oder Studierenden, 

  

  b) Leistungsbeurteilung: nach 
Rechtskraft der Promo-
tions- oder Qualifikations-
entscheide, 

  

  c) Lehrpersonenausbildung: 
nach Auswertung und Be-
sprechung mit den ange-
henden Lehrpersonen, 
spätestens nach Rechts-
kraft der Leistungsnach-
weise. 

  

  3 Für Aufnahmen von Lernen-
den oder Studierenden, die für 
andere Zwecke vorgenommen 
oder verwendet werden, na-
mentlich im Rahmen von 
Schulanlässen, ist die Einwilli-
gung der Lernenden oder Stu-
dierenden erforderlich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  64c (neu) 
Bekanntgabe von Personen-
daten in der beruflichen 
Grundbildung 

§ 64c entspricht § 64b gemäss 
Ergebnis der 1. Beratung mit 
nachfolgender Änderung in 
Absatz 5. 

  

 1 Die Anbieter der beruflichen 
Grundbildung und die Organi-
sationen der Arbeitswelt bear-
beiten und geben einander 
Personendaten von Lernenden 
bekannt, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Per-
sonendaten, soweit dies zur 
Erfüllung der gesetzlichen und 
folgender Aufgaben im Rah-
men der Lernortkooperation 
erforderlich ist: 

   

 a) Nachteilsausgleich,    

 b) Absenzen, Dispensationen 
und Urlaube. 

   

 2 Betreffend Nachteilsaus-
gleich sowie Absenzen im 
Qualifikationsverfahren der be-
ruflichen Grundbildung finden 
Datenbekanntgaben zusätzlich 
zu Absatz 1 mit dem Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport 
sowie den mit der Durchfüh-
rung der Qualifikationsverfah-
ren Beauftragten statt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 3 Bei den Unterstützungsmass-
nahmen für Lernende vor und 
während der Berufsbildung fin-
den Datenbekanntgaben zwi-
schen den Anbietern der be-
ruflichen Grundbildung und 
dem Departement Bildung, 
Kultur und Sport statt. 

   

 4 Bei einem Schulwechsel gibt 
die bisherige Berufsfachschule 
der neuen Berufsfachschule 
diejenigen Personendaten von 
Lernenden bekannt, die zur 
Aufgabenerfüllung durch die 
neue Berufsfachschule aktuell 
erforderlich sind. 

   

 5 Darunter fallen Informationen 
über rechtskräftige Urteile be-
treffend schwere Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 
Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

5 Darunter fallen auch Informa-
tionen über rechtskräftige Ur-
teile betreffend […] Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 
Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 6 Das Departement Bildung, 
Kultur und Sport oder die mit 
der Durchführung des Qualifi-
kationsverfahrens Beauftrag-
ten teilen die Abschlussnoten 
von erfolgreichen Absolvieren-
den der beruflichen Grundbil-
dung den Organisationen der 
Arbeitswelt zur Prämierung 
und Ehrung dieser Absolvie-
renden mit. 

   

§  67 
Rechtsschutz bei Leistungs-
verträgen 

§  67 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben) 

   

1 Können sich das Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport 
und Dritte bei bestehendem 
Rahmenvertrag über Inhalt 
und Modalitäten des Leis-
tungsvertrags nicht einigen, er-
lässt das Departement eine 
Verfügung, die mit Be-
schwerde an das Verwaltungs-
gericht weitergezogen werden 
kann. 

1 Können sich das Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport 
und Dritte bei bestehendem 
Rahmenvertrag über Inhalt 
und Modalitäten des […] Jah-
resvertrags nicht einigen, er-
lässt das Departement eine 
Verfügung, die mit Be-
schwerde an das Verwaltungs-
gericht weitergezogen werden 
kann. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Das Verwaltungsgericht ent-
scheidet innert 2 Monaten. 
Eine Überprüfung des Ermes-
sens des Departements ist 
ausgeschlossen. Der Ent-
scheid des Verwaltungsge-
richts ist abschliessend. Das 
übrige Verfahren richtet sich 
sinngemäss nach den Bestim-
mungen des Dekrets über das 
Verfahren gemäss § 18 Spital-
gesetz (VD-SpiG) vom 2. De-
zember 2003 3). 

2 Aufgehoben.    

 
3) SAR 331.210 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/331.210/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  71 
b) Finanzierung der Infrastruk-
tur der beruflichen Grundbil-
dung 

§  71 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 1bis (aufgehoben), 
Abs. 4 (aufgehoben) 

   

1 Für bestehende Bauten von 
Berufsfachschulen und Lehr-
werkstätten sowie für Neubau-
ten, für die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes ein Bei-
tragsgesuch eingereicht wor-
den ist, wird ein Kantonsbei-
trag an die Verzinsung und 
Amortisation der Gebäuderest-
schuld bis zur vollständigen 
Amortisation nach bisherigem 
Recht bezahlt. Die Gemeinde-
beiträge für bestehende Bau-
ten von Lehrwerkstätten entfal-
len. 

1 Aufgehoben.    

1bis Die Gebäuderestschuld ge-
mäss Absatz 1 wird mit Inkraft-
treten der Änderung vom 
5. Juni 2012 durch eine einma-
lige Überweisung getilgt. Der 
Kanton kann anstelle der 
Überweisung bestehende Dar-
lehen übernehmen. 

1bis Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 23. April 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 25. September 
2024 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

4 Beitragsgesuche, die beim 
Kanton zwischen dem 1. Ja-
nuar 2004 und dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes einge-
reicht worden sind, erfahren 
zur Bestimmung der anrechen-
baren, zu amortisierenden 
Restschuld einen Abzug um 
den kalkulatorischen Bundes-
beitrag, der in der Übergangs-
frist nicht gewährt wird. 

4 Aufgehoben.    

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


